
Sachen eingetreten ist, während in Fall 3 O einen körperlichen
Schaden erlitten hat. Die Gesundheitsschädigung ist insoweit
nicht mehr nur ein „Beinahe-Unfall“, sondern ein Unfall mit
Verletzungserfolg, der gegenüber einer bloßen Gefährdung
selbstredend ein „Mehr“ darstellt und deshalb im Sinne eines
„erst Recht“-Schlusses von § 315 b StGB erfasst ist. T hatte
jedoch wie auch in Fall 1 keinen Vorsatz bezüglich einer
Gefährdung des O, sodass nur die Strafbarkeit nach § 315 b IV
StGB begründet werden kann. Hierfür müsste T die Verlet-
zung des O bzw. bereits dessen konkrete Gefährdung fahr-
lässig herbeigeführt haben. Da er, wie die Ausführungen zu
§ 229 StGB zeigen, hätte erkennen können und müssen, dass
das Entfernen des Gullydeckels zu Unfällen aufgrund des
geöffneten Kanalisationsschachts, jedenfalls aber aufgrund
Ausweichens wegen des geöffneten Schachts führen würde,
kann diese Fahrlässigkeit hinsichtlich der Gefahrverursachung
bejaht werden. Im Unterschied zu Fall 1 ist T somit auch
wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr strafbar,
insbes. sind keine Rechtfertigungs- oder Schuldausschlie-
ßungsgründe ersichtlich.

d) Ergebnis zu Fall 3 und Konkurrenzen43

T hat sich in der dritten Fallkonstellation wegen Diebstahls in
Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung in Tateinheit mit
gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr sowie in Tatein-
heit mit Beeinträchtigung von Unfallverhütungsmitteln gem.
§§ 242 I, 229, 315 b I Nr. 1, IV, 145 II Nr. 2, 52 StGB strafbar
gemacht.

C. „…UND DIE MORAL VON DER GESCHICHT‘…“

…nutzen Sie den Pressebericht! Und zwar, um den geschilder-
ten Sachverhalt strafrechtlich zu beleuchten. In einem Gully-
deckel-Klau-Fall mag es zB heißen, dass die Polizei „eine
Diebstahlsanzeige (…) eingeleitet“44 habe. Sowohl für Studen-
ten als auch für Referendare dürfte dies aber zu kurz gegriffen
sein: Der Student muss in seinem Gutachten alle für die
jeweilige Sachverhaltskonstellation in Betracht kommenden

Tatbestände prüfen, weswegen er wohl einige Punkte zu we-
nig bearbeitet hätte, würde er sich auf § 242 I StGB beschrän-
ken. Für den Referendar gilt bei der Fertigung staatsanwalt-
licher Abschlussverfügungen, dass er alle verfolgbaren Delikte
zu prüfen hat und im Anschluss eine Anklageschrift fertigt –
ggf. mit Aktenvermerken für die nicht anklagbaren Taten
einer prozessualen Tat iSd § 264 StPO – und/oder eine Ein-
stellungsverfügung. Jedenfalls im Hilfsgutachten, das im As-
sessorexamen eine erheblich größere Rolle spielt als im Refe-
rendarexamen, sind Delikte, die nirgends sonst in der Klausur
geprüft wurden, gutachterlich anzuprüfen.

Wenngleich Nachrichten – auch regionale – stets (und nicht
nur in der Vorbereitungsphase zu mündlichen Prüfungen) mit
Interesse verfolgt werden sollten, dürfte sich der eigentliche
Lernerfolg dabei erst bei kritischer Überprüfung und – wenn
auch überspitztem – Weiterdenken des jeweiligen Inhalts der
Pressemeldung einstellen. Hierin ist die Chance zu sehen, die
Presseberichte für die juristische Ausbildung bieten.

43 Fall 3 könnte auch in der Konstellation geprüft werden, dass O nicht ausweichen
kann, sich überschlägt und aufgrund des Sturzes verstirbt. Der Tod des O würde
dann zu Abweichungen der Prüfung im Rahmen der Körperverletzungsdelikte
führen, weil vorab auch Tötungsdelikte zu prüfen wären. Mangels Vorsatzes wäre
eine Strafbarkeit des T nach § 212 I StGB im Ergebnis abzulehnen. Entsprechend
der Situation hinsichtlich der fahrlässigen Körperverletzung in Fall 3, wäre dem-
gegenüber eine Strafbarkeit wegen fahrlässiger Tötung nach § 222 StGB zu bejahen.
Diese würde jedoch im Wege der Gesetzeskonkurrenz (vgl. BGHSt 8, 54) hinter
§ 227 StGB zurücktreten, sofern T sich auch hiernach strafbar gemacht hätte.
§ 227 StGB ist allerdings ein erfolgsqualifiziertes Delikt zu §§ 223 ff. StGB, weswe-
gen hinsichtlich der Todesfolge Fahrlässigkeit nach § 18 StGB für eine Strafbarkeit
ausreichend ist, das Grunddelikt aber vorsätzlich begangen worden sein muss (vgl.
LPK/Kindhäuser [Fn. 31] § 227 Rn. 1). Wie jedoch die Prüfung zu Fall 3 ergeben
hat, liegt eine vorsätzliche Körperverletzung (ebenso wenig wie in hiesiger Kon-
stellation ein vorsätzliches Tötungsdelikt) aber gerade nicht vor, sodass eine Straf-
barkeit nach § 227 StGB schon mangels Grunddelikts nicht in Betracht käme. Im
Übrigen käme man auch in dieser Konstellation zu einer Strafbarkeit gem. §§ 242 I,
229, 315 b I Nr. 1, IV, 145 II Nr. 2 StGB. Dabei ist aber zu beachten, dass das
Unrecht der fahrlässigen Körperverletzung von der Strafbarkeit nach § 222 StGB
vollumfänglich konsumiert wird, sodass § 229 hinter § 222 StGB zurücktritt. Alle
übrigen Delikte stünden in Tateinheit, § 52 I StGB, zueinander.

44 http://www.nordbayern.de/region/ansbach/ungewohnliche-beutezuge-am-wochen
ende-1.2165416 zuletzt abgerufen am 23.3.2013, 16.00 Uhr.
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& SACHVERHALT
A, B und C finanzieren sich ihren Lebensunterhalt mit dem professionellen Diebstahl und
dem Verkauf von Kunstwerken. Dabei ist A Kunstexperte und Kopf der Gruppe, während B
und C für die Ausführung der Taten zuständig sind.

Ihr neuester Coup soll ein Einbruch in die Kunsthalle „Neue Pinakothek“ in München sein.
Um herauszufinden, welche Gemälde stehlenswert sind und welche Sicherheitsvorkehrungen
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getroffen wurden, begibt sich A am 18.10.2012 in das Museum. Während A vorgibt, an den
künstlerischen Werken interessiert zu sein, macht er sich heimlich Notizen zu den Sicherheits-
vorkehrungen. Dabei stellt A fest, dass sich Kameras auf dem Gelände sowie in der Kunsthalle
befinden. Darüber hinaus ist der Bereich vor den Kunstwerken mit Bewegungsmeldern
gesichert. A fällt ebenfalls auf, dass alle Türen des Museums durch Codekartenschlösser
gesichert sind.

Basierend auf den Informationen des A, entwerfen A, B und C am Abend einen Plan, mit
dessen Umsetzung B und C am übernächsten Morgen um drei Uhr beginnen: Mit einem
Lieferwagen fahren sie bis auf 10 Meter an den Hintereingang der Kunsthalle heran und stellen
den Lieferwagen an einer öffentlichen Straße ab. Mit einem Spezialgerät lesen B und C den
nicht gesicherten Speicher des Codekartenschlosses des Museums aus und programmieren mit
den ausgelesenen Informationen eine eigene Codekarte. Mithilfe dieser Codekarte öffnen sie
die Hintertür und betreten maskiert das Museum. Sie beginnen die vorher von A ausgesuchten
Werke abzuhängen und in den Lieferwagen zu laden, wobei sie den durch die Bewegungs-
melder ausgelösten Alarm in Kauf nehmen. Dabei wissen B und C nicht, dass durch die
Bewegungsmelder nicht nur die Alarmsirene ausgelöst wird, sondern auch eine Sicherheits-
firma informiert wird, die daraufhin einen Mitarbeiter zur Kunsthalle schickt. Nachdem B und
C die Bilder der deutschen Realisten von Menzel und Corinth bereits in den Lieferwagen
eingeladen haben, bemerkt nur B den inzwischen eingetroffenen Sicherheitsmann S, der im
Museum nach dem Rechten schauen will. B nimmt daraufhin ein Gemälde des Romantikers
C.D. Friedrich von der Wand und schlägt mit diesem dem S hinterrücks auf den Kopf, noch
bevor dieser die Situation durchschaut. S erleidet eine Platzwunde am Kopf und wird durch
den Schlag bewusstlos. Die Leinwand des Bildes zerreißt durch den Aufprall irreparabel. Der
massive Rahmen, mit dem B den S getroffen hat, bleibt allerdings intakt. B berichtet C nicht
von diesem Vorfall, da man sich zuvor darauf geeinigt hatte, dass Personen nicht zu Schaden
kommen sollen. B und C setzen ihren Beutezug fort und laden auch noch die Bilder der
Realisten Slevogt und von Uhde ein. Als B und C gerade gehen wollen, entdecken sie, dass in
der Restaurationswerkstatt des Museums ein Werk von Gauguin liegt. Erfreut hierüber
nehmen B und C auch dieses mit. Mit ihrer Beute fahren sie sodann zum gemeinsamen
Versteck.

Dort angekommen, zeigen sie A die Gemälde. A, der bereits für die deutschen
Realisten einen Abnehmer gefunden hat, ärgert sich über das eigenmächtige Vorgehen von
B und C hinsichtlich des Gauguin. Aufgrund des hohen Bekanntheitsgrades dieses Bildes
vermutet A, dass es unverkäuflich ist. Nichtsdestotrotz bietet A den Gauguin zusammen
mit den Werken der deutschen Realisten dem vermögenden Kunstliebhaber K an. Dieser
nimmt – wie vermutet – nur die Werke der Realisten ab. Der Gauguin ist K hingegen
„zu heiß“.

A, B und C werden als Tatverdächtige ermittelt und angeklagt. Ein vom Gericht beauf-
tragter Sachverständiger stellt fest, dass zu keinem Zeitpunkt die konkrete Gefahr einer
schweren Gesundheitsschädigung für S bestand.

Wie haben sich A, B und C nach dem StGB strafbar gemacht? Alle ggf. erforderlichen Anträge wurden
gestellt.

& LÖSUNG

HANDLUNGSABSCHNITT 1: „DAS GESCHEHEN IM MUSEUM“

A. STRAFBARKEIT VON B UND C

I. §§ 252, 250 I Nr. 1 c, Nr. 2, II Nr. 1 Alt. 2, 25 II StGB hinsichtlich der Bilder von von
Menzel und Corinth

B und C könnten sich wegen schweren räuberischen Diebstahls in Mittäterschaft strafbar
gemacht haben, indem sie die Bilder von von Menzel und Corinth in ihrem Lieferwagen
verstauten und B dem Sicherheitsbeamten S das Bild von C.D. Friedrich auf den Kopf
schlug.

1. Tatbestand

a) Objektiver Tatbestand
aa) Wegnahme einer fremden beweglichen Sache. Bei den Bildern von von Menzel und
Corinth handelt es sich um bewegliche Sachen, die für B und C fremd sind. Wegnahme ist der
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